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1. Einführung

1. 1 Vorbemerkung

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europäische Union die Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel
besteht für die FFH-Arten sowie für alle europäischen Vogelarten darin, einen günstigen

Erhaltungszustand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu
sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei

Schutzinstrumente eingeführt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen

Bestimmungen zum Artenschutz.

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren und

Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle

Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogel-

arten. Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutz-

regelungen flächendeckend - also überall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-

schutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst und diese Änderungen auch in der

Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 übernommen. In diesem Zusammenhang
müssen seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und

Zulassungsverfahren entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden.
Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundesna-

turschutzgesetz - BNatSchG - in der Fassung vom 29. Juli 2009 [BGBI. l S. S. 2542], in Kraft

getreten am 01. 03. 2010, zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019
(BGBI. l S. 706). Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG ver-
ankert.

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind

folgendermaßen gefasst:

"Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,

zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
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zelten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die

Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu

zerstören (Zugriff sverbote)."

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der Euro-

päischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen

Vorschriften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden

sollen, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-

botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen:

1. Für nach §15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im

Sinne des §18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschrifien des Baugesetzbuches

zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe

der Sätze 2 bis 5.

2. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgeführte Tierarten,

europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot

des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1

Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird.

3. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) festgesetzt werden.

4. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG

(FFHRichtlinie) aufgeführten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend.

5. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-

führung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und

Vermarktungsverbote nicht vor.

Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach §15

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für

die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäische

Vogelarten.
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Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen

des § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sein.

Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlägigkeit von Verboten
zu erfüllen sind. "Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen

Behörden können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen:

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheb-

licher wirtschaftlicher Schäden,

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn

1. "zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und

2. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (soweit

nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen

enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der

Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten.)"

1.3 Anlass und Aufgabenstellung

Im Rahmen der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sind mögliche Vorkommen und ist

die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben

zu überprüfen. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung stellt die Ergebnisse der Erfass-

ungen und Betrachtungen dar und dient den Genehmigungsbehörden als Entscheidungs-

grundlage. Ziel ist es, die aus artenschutzrechtlicher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zu-
sammenzufassen und diesen mögliche Vermeidungsmaßnahmen bzw. vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (sog. CEF-Maßnahmen) gegenüberzustellen. Auf diese Weise soll die

Notwendigkeit der Zulassung von Ausnahmen von den Verbotstatbeständen des § 44 BNat-
SchG seitens der zuständigen Naturschutzbehörde bzw. der Beantragung einer Befreiung

gemäß § 67 BNatSchG ermittelt werden.

Planungsziele sind die Schaffung von planungsrechttichen Voraussetzungen zur Wiedernutz-

barmachung ungenutzter Flächen und Nachverdichtung im Innenbereich von Sassnitz durch
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die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes für die Errichtung von drei- bis vierge-

schossigen Wohngebäuden und einer Polizeistation, der Sicherung der Bestandsfläche für

Versorgungsanlagen des ZWAR und unter Berücksichtigung derWaldflächen.

Die verkehrliche Erschließung ist über die Straße der Jugend gesichert.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach §13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB ohne

Umweltprüfung in einem Umweltbericht durchgeführt. Der neue Plan überlagert den rechts-

kräftigen B-Plan Nr. 09 und ersetzt dessen Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereiches

vollständig. Die Grundflächen der zusammenhängenden Bebauungspläne 33. 1 "Straße der

Jugend 
" (29.672 m2) und 33. 2 "Kistenplatz" ist kleiner 70. 000 m2.

Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 33. 1 "Straße der Jugend" sind konkrete

Vorhaben geplant, die kurzfristig nach Planungsrecht realisiert werden können.

Da die Arterfassungen bereits in den Zeiträumen Mai bis September 2010, Juli und August

2012 und Dezember 2012 bis Februar 2013 erfolgten, ist eine Aktualisierung erforderlich.

1.4 Bearbeitungsschritte

In einem ersten Bearbeitungsschritt wird das Eintreten einschlägiger Verbotstatbestände zu-

nächst überprüft. In der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eintreten,

werden somit Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen einbezogen. Vorkehr-

ungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an. Sie führen dazu, dass

Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass -

auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt.

Lassen sich Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der vorhabenbedingt betrof-

fenen Lebensräume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchführung von vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-

Maßnahmen). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalität betroffener Le-

bensstätten. Können solche vorgezogenen Maßnahmen mit räumlichem Bezug zu betroffen-

en Lebensstätten den dauerhaften Erhalt der hlabitatfunktion und ein entsprechendes Be-

siedlungsniveau gewährleisten, liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß gegen die

einschlägigen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor.

1.5 Wirkungen

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-

wie auf alle heimischen Vogelarten sind Ausgangspunkt für die Ermittlung und Darstellung

der umwelterheblichen Auswirkungen. Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben

verursachten bau-, anläge- und betriebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die

artenschutzrechtlich relevanten Tierarten untersucht.
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Baubedingte potentielle Wirkungen

Baubedingte Auswirkungen sind kurzzeitiger Natur und belasten nur vorübergehend die Um-
weit. Sie werden verursacht z. B. durch Errichten von Lagerplätzen, Erd- und Gründungsar-

heiten, Baustelienverkehre sowie Geländemodellierungen.

Eine Zufahrt zum Plangebiet besteht bereits über die vorhandenen öffentlichen Straßen.

zeitweise Flächeninanspruchnahme/ Teilversiegelung von Boden durch Bau-

stelleneinrichtungen, Lagerplätze und Baustellenzufahrten;

Bodenverdichtung durch den Einsatz von bau- und Transportfahrzeugen;

Bodenabtrag/-umlagerung durch die Verlegung von Erdkabeln sowie Gelän-

demodellierungen;

temporäre Lärmemission und Erschütterungen bei den Bautätigkeiten zur Er-

richtung neuer Baulichkeiten und Anlagen sowie durch den zunehmenden
Baustellenverkehr;

temporäre Scheuchwirkungen für Tiere;

temporäre Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Betriebsmittel;

temporäre optische Störung durch Baufahrzeuge sowie Baustoff- und Rest-

mittellagerungen;

Es ist davon auszugeben, dass Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen nur innerhalb

der Flächenausweisungen des Bebauungsplanes angeordnet und die gesetzlichen Re-

gelungen (Landesbauordnung, Abfallgesetz, Baustellenverordnung) eingehalten werden.
Der Bauherr hat während der Bauphase dafür Sorge zu tragen, dass der Baustellenverkehr

unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen insbesondere zum Immissionsschutz erfolgt.

Anlagenbedingte potentielle Wirkungen

Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen (z. B. Entfernen

bzw. Verändern der Vegetation, Bodenauf- bzw. -abtrag und -Verdichtung);

Bodenversiegelung, Verlust von Bodenfunktionen und Nutzungsänderungen;

Veränderung des Bodenwasserhaushaltes;

visuelle Wirkungen (optische Störung/ Beeinträchtigung des Landschaftsbil-

des);

Flächenentzug und Barriereeffekt durch Einzäunung/ Habitatverlust und Funk-

tionsverlust durch Zerschneidung von Lebensräumen;

Flächenbeanspruchung (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen,

Umwandlung von Biotoptypen und ggf. Verlust von Gesamt- bzw. elementa-

ren Teillebensräumen der Flora und Fauna);

ggf. Zerstörung von Lebensstätten durch Rodung von Gehölzen und Gebäu-
deabbrüche;
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Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus den zulässigen Nutzungsformen. Die Stör-

Wirkungen (Lärm- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und menschliche Präsenz) werden

gegenüber den derzeitigen Belastungen ansteigen. Erhebliche Auswirkungen auf Schutzge-

bietsflächen können auf Grund der Ortslage bzw. der Entfernung zu Schutzgebieten und der

geringen Wirkreichweite ausgeschlossen werden.
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Die Ableitung der relevanten Artenkulissen eri:olgt in Tabellenform. Für die Abschichtung der

Arten des Anhang IV der FFH-RL und der Europäischen Vogelarten wurden die Tabellen aus

den Arbeitshilfen des LUNG M-V zugrunde gelegt. In den folgenden Tabellen werden jene

Arten gekennzeichnet, für die nachfolgend eine vertiefende Betrachtung in Form von Steck-

briefen erfolgt. Für die anderen Arten erfolgt eine kurze Begründung, warum sie von den wei-

teren Prüfschritten ausgeschlossen werden.

Tab. 1 Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

her Nameissenschaftlreher
ame

mphibien
yla anborea

ombina bombina

Ranadalmatina

analessonae

ufo calamita

ufotes viridis

elobates fuscus

Rana arvalis

Triticus cristatus

Reptilien

Coronella austriaca

acerta agilis

mys orbicularis

Fledermäuse

ptesicus nilsonii

fecofus austriacus

aibastella baibastellus

ycte/us leisleri

yofo mystacinus

MyoVs brandüi

Vespertilio murinus

yofcmyofc

yofe dasycneme

yotis daubentonii

yotis natteieri

/ecofus auritus

yctalus noctula

ptesiws semtinus

ipistrellus nathusii

ipistrellus pipistrellus

iplstrellus pygmaeus

Empflndlichkeit gegenQber Pro- rkommen bzw. potenzieltes ruhing der Verbotstatbestän-
" ktwiritungen durch Vorhaben rkommen im Vorhabenge- e notwendig

lich biet-Witkraum/ Erfassung

Laubfrosch

Rotbauchunke

Springfrosch

Kleiner Wasserfrosch

Kreuzkröte

echselkröte

Knoblauchkröte

Moorfrosch

Kammmolch

Schlingnatter

auneidechse

Europäische
Sumpfschildkröte

Nordfledemiaus

Graues Langohr

Mopsfledermaus

Kleinabendsegler

Bartfledermaus

Brandtfledennaus

weifarbfledermaus

Großes Mausohr

eichfledermaus

asserfledermaus

ransenfledermaus

raunes Langohr

bendsegler

Breitflügelfledermaus

Rauhhautfledemiaus

wergfledermaus

Mückenfledermaus

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja
ja

ja
ja

Ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja

ja
ja
ja

ja

Einzelnachweis in 2010

keine geeigneten Habitate vor-
handen, kein Nachweis

notwendig

nicht notwendig

keine geeigneten Habitate vor-
handen, kein Nachweis

nicht notwendig

gemäß bekanntem Verbrcitungs- nicht notwendig
gebiet keine signifikante Auftre-
enswahrscheinlichkeit

gemäß bekanntem Verbreitungs- nicht notwendig
gebiet keine signifikante Auftre-
enswahrscheinlichkeit

Vorkommen im weiteren Umfeld nicht notwendig

interquartier im Umfeld notwendig

Beobachtung im näheren UmfeU

agdhabitatimPlangebiet
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Fortsetzung Tab. 1 Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

schaftlicher eutscherName Empfindlichkeit gegenüber Pro- orkommen bzw. potenzieltes
ame " ktwirkungen durch Vorhaben orkommen im Vortiabenge-

möglich biet-Wirkraum/ Erfassung

rüfung der Vertxrtstatbestän-
e notwendig

eichtiere

nisus vofticulus

Umo crassus

Vertigo angustior

Vertigo geyen

Vertigo moulinsiana

Libellen

eshna viridis

omphus flav/pes

eucorrhinia albifrons

eucorrhinia caudalis

euconhinia pectoralis

Sympecma paedisca

Käfer

Carabus menetriesi

Cerambyx cerdo

yfßcus latissimus

Graphoderus bilineatus

ucanus cewus

Osmodemia eremita

Falter

uphydtyas aurinia

ycaena helle

ycaenadispar

rosefpmus pmserpina

ierliche Tellerschnecke

Kleine Flussmuschel

Schmale
indelschnecke

ierzähnige
indelschnecke

Bauchige
indelschnecke

Grüne Mosaikjungfer

siatische Keiljungfer

Östliche Moosjungfer
ieriiche Moosjungfer

Große Moosjungfer

Sibirische Winteriibelte

Menetries-Laufkäfer

Großer Eichenbock

Breifrand

Schmalbindiger
Breitflü el-Tauchkäfer

Hirschkäfer

Eremit, Juchtenkäfer

Goldener
Scheckenfalter
Blauschillemder
Feuerfalter
Großer Feuerfalter

Nachtkerzenschwärmer

Meeressäuger

hocoena phocoena Schweinswal

Halichoenis g/ypus Kegelrobbe

hoca vitulina Seehund

Landsäuger

utra lutra Fischotter

Castorfiber Biber

uscardinus avellanarius Haselmaus

CanisSupus Europäischer Wolf

Rundmäuler

ampetra fluviatilis Flussneunauge

ampetra planen Bachneunauge

etromyzon marinus Meemeunauge

ja
ja

ja

Ja

ja

ja

Ja
ja
ja
ja

ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

nein

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
das Gebiet keine geeigneten
Biotope aufweist

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
das Gebiet keine geeigneten
Biotope aufweist

Erfassung nicht erforderiich, da nicht nofwendig
das Gebiet keine geeigneten
Biotope aufweist

keine Mulmhöhlen vortianden nicht notwendig

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig,
das Gebiet nicht als Lebensraum
eeignet ist (keine der bekannten

Futterpflanzen der Raupen oder
Falter vortianden)

Erfassung nicht erforderiich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
eeignet ist

Erfassung nicht erforderiich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
geeignet ist

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
geeignet ist

10
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Fortsetzung Tab. 1 Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

utscher Nameissenschaftlicher
ame

mpfindlrehkeit gegenüber Pro- Vorkommen bzw. potenzieltes
ktwirkungen durch Vorhaben Vorkommen im Vorftabenge-

möglich biet-Wirkraum/ Erfassung

ngderVerbotstatbestän-
notwendig

Fische

cipensersturio

fosa stosa

fosa fallax

sp/us aspius

Cobitis taenia

Coffus gobio

isgumus fossilis

etecus cultratus

hodeus amarus

Romanogobio belingi

Sa/mo sa/ar

efäßpflanzen

ngelica palustris

pfum repens

Cypripedium calceolus

Lirinea cyanoides

iparis loeselii

umnium natans

Baltischer Stör

'Maifisch

Finte

Rapfen

Steinbeißer

estgroppe

Schlammpeitzger

iege

Bitterling

Stromgründling

Lachs

Sumpf-Engelwurz
Kriech. Scheiberich -
Sellerie

Frauenschuh

Sand-Silberscharte

Sumpf-Glanzkraut, Torf-
Glanzkraut
Schwimmendes
Froschkraut

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
eeignet ist

Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
eeignet ist

Erfassung nicht erforderlich, denn nicht notwendig
es besteht keine signifikante Auf-

etun swahrscheinlichkeit im DG
Erfassung nicht erforderlich, da nicht notwendig
das Gebiet nicht als Lebensraum
eeignet ist

11



Aktualisierung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
Bebauungsplan 33. 1 "Straße der Jugend" der Stadt Sassnitz

11.08.2021

Tab. 2 Retevanzprüfung für europäische Vogelarten

issenschafUicher

ccipitergentilis

ccipiter nisus

cmcephalus
arundinaceus

crocephalus paludicola

cmcephalus palustris

crocephalus
choenobaenus

crocephalus scipaceus

cifis hypoleucos

egithalos caudatus

ego//us funereus

/x galericulata

ixsponsa

lauda arvensis

fcs torda

lcedo atthis

nas acuta

nas clypeata

f?ss crecca

nas penelope

nas platyftiynchos

nas querquedula

nas strepera

nseralbifrons

nseranser

nser canadensis

nsererythmpiis

nserfabalis

nserfabalisfabalis

nserfabalisrossicus

nthus campestris

nthus pratensis

nthus hivialis

pus apus

quila chiysaetus

quila clanga

quilapomarina

renaria interpres

rdea cinerea

s/o flammeua

SfO OfUS

thenenoctua

ythya ferina

Deutscher Name

Habicht

Sperber

Drosselroh rsänger

Seggenrohrsänger

Sumpfrohrsänger

Schitfrohrsänger

eichrohrsänger

Flussuferiäufer

Schwanzmeise

Rauhfußkauz

Mandarinente

Brautente

Feldlerche

ordalk

Eisvogel

Spießente

Löffelente

Krickente

Pfeifente

Stockente

Knäkente

Schnatterente

Blessgans

Graugans

Kanadagans

weiggans

undrasaatgans

Brachpieper

iesenpieper

Baumpieper

Mauersegler

Steinadler

Schelladter

Schreiadter

Steinwälzer

Graureiher

Sumplbhreule

aUohreule

Steinkauz

afelente

G.VO
36197
nh.A

^

^

RL
h.1

BArtSchV mpfindlfchkeit orkommenbzw. Prüfung der Ver-
nl1, Sp. 3 egenflber Projekt- nzieltesVor- botstatbestände

[streng 'rkungen durch ommenimUW notwendig
o orha 'i biet

ja nicht zu erwarten* nicht notwendig

ja nicht zu erwarten* nicht notwendig

. ja nicht zu erwarten* nicht notwendig

^

^

./ ^

./ ./

^

v

./

ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ja
ja

ja
ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nicht zu erwarten* nicht notwendig

nicht zu erwarten* nicht notwendig

nicht zu eiwarten* nicht notwendig

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

Nahrungsgast

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht nofwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig
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Aktualisierung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
Bebauungsplan 33. 1 "Straße der Jugend" der Stadt Sassnitz

11.08.2021

Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprüfung für europäische Vogelarten

issenschaftlicher
ame

eutscher Name .vo
7

nh.A

ythya fuligula Reiherente

ythya marila Bergente

ythya nymca Moorente

onasa bonas/a Haselhuhn

ßoteufus stellaris Rohrdommel

ranta leucopsis eißwangengans

ubo bubo Uhu

ucephala clangula Schellente
urfimus oedicnemus riel

uteo buteo Mäusebussard

ufeo lagopus Rauhfußbussard

Caffdns alpina ssp. scftmz») Kleiner
l nstrandläufer

Caffdns alpina ssp. alpina Nordischer
l enstrandläufer

Caprimulgus eumpaeus

Caiduelis cannabina

Carduelis carduelis

Carefuefe chloris

Ca/due/is flammea

Carduelis spinus

Carpodacus erythrinus

Certhia brachydactyla

Certhia familiaris

Charadrius alexandrinus

Charadrius dubius

Cheradrius hiaticula

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Cmdus aefugmosus

Cinc/us c/nc/us

Circaetus gallicus

Cfrcus cyaneus

C/rcus macmurus

Circus pygargus

Coccoftreusfes
occothraustes

Co/um&a livia f. domesVca Haustaube

Hohteube

iegenmelker

Bluthänffing

Stieglitz

Grünfink

Birkenzeisig

Erienzeisig

Karmingimpel

Gartenbaumläufer

aldbaumläufer

Seeregenpfeifer

Flussregenpfeifer

Sandregenpfeifer

eißbart-Seeschwalbe

rauerseeschwalbe

Weißstorch

Schwarzstorch

Rohiweihe

asseramsel

Schlangenadler

Kornweihe

Steppenweihe

iesenweihe

Kernbeißer

SRL
nh.1

^

y

^

^

^

./

./

^

./

./

rtSchV cmpflndlichkeit orkommenbzw.
nl 1, Sp. über Projekt- otenzieltes Vor-

streng "rkungen durch ommen im UR/
ützt ort ch orhaben^biet

ja

^

^

^

./

^

./

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

ja

ja
Ja
ja

ja

ja

ja

ja

Ja
Ja
ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

rüfungderVer-
botstatbestände
notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht zu eiwarten* nicht notwendig

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu enwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

Columba oenas

Columba palumbus Ringeltaube

ja kein Nachweis nicht notwendig

ja nicht zu envarten* nicht notwendig

ja kein Nachweis nicht notwendig
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Aktualisierung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
Bebauungsplan 33. 1 "Straße der Jugend" der Stadt Sassnitz

11. 08. 2021

Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprüfung für europäische Vogelarten

ssenschaftBcher
me

Cowus corax

GOWÜS corone

Con/us frugilegus

Con/us monedula

Cottunix cortunix

C/ex crex

Cuculus canorus

Cygnus bewickii

Cygnus cygnus

Cygnus ofor

elichon urbica

endmcopus medius

endmcopus minor

lyocopus maftius

mberiza citrinella

mberiza hoitulana

mberiza schoeniculus

rithacus rubecula

alco peiegrinus

alco subbuteo

sfco tinnunculus

afco vespertinus

icedula hypoleuca

icedula parva

ringilla coelebs

rtngilla montifringilla

tilicaatra

Galerida cristata

Gallinago gallinago

Gallinula chtoropus

Gaffu/us glandarius

Gaw'a arctica

Gavia stellata

Glaucidium passerinum

Grus grus

aematopus ostralegus

aliaeetus albicilla

imantopus himantopus

ippolais icterina

irundo rusVca

Ixobrychus minutus

ynx torquilla

anf'us colluno

eutscherName EG-VO RL ArtSchV mpfindlkshkeit
338/97 nh. 1 nl1, Sp. 3 egenuber Projekt.

nh. A streng 'riiungen durch

ja

ja
ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

ja
ja
ja

ja

ja
ja
ja

Ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja

^ ^ ja

^ . / ja

ja

y ^ ja

ja

Ja

Kolkrabe

askrähe/ Nebelkrähe

Saatkrähe

Dohle

achtel

achtelkönig

Kuckuck

wergschwan

Sing schwan

Höckerechwan

Mehbchwalbe

Mittelspecht

Kleinspecht

Schwarzspecht

Goldammer

Ortolan

Rohrammer

Rotkehlchen

anderfalke

Baumfalke

urmfalke

Rotfußfalke

rauerschnäpper

wergschnäpper

Buchfink

Bergfink

Blässhuhn/Blessralle

Haubenlerche

Bekassine

eichhuhn

Eichelhäher

Prachttaucher

Stemtaucher

Speriingskauz

Kranich

ustemfecher

Seeadler

Stelzenläufer

Gelbspötter
Rauchschwalbe

wergdommel

endehals

Neuntöter

^

^

Y

.

y

^

orkommen bzw.
potenzieltes Vor-
kommen im UR/

Qrhaben ebiet
kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu envarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu enwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

Nahmngsgast

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

Nahmngsgast

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

Brutvogel

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

nicht zu emarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

Nahrungsgast

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

jPrüftingderVer-
[tiotstattestände
Inotwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notuvendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig
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Aktualisierung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
Bebauungsplan 33, 1 "Straße der Jugend" der Stadt Sassnitz

11. 08. 2021

Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprüfung für europäische Vogelarten

senschaftlicher
ame

am'us excubitor

anius minor

anius Senator

arus argentatus

anis canus

arus melanocephalus

aws marinus

anis minutus

a/us ridibundus

/mosa //mosa

ocustella fluviatilis

ocustella luscinioides

ocustella naevia

oxia curvirostra

ullula anborea

usc/m'a /uscma

uscinia megarhynchos

uscinia svecica

ymnocyptes minimus

elanitta fusca

elanittanigra

ergelltis albellus

ergus merganser

ergus serrator

erops ap/aster

iliaria calandra

ihnismigrans

ih/us mih/us

otacilla alba

otacilla cinerea

otacilla citreola

otacilla tiava

Muscicapa striata

Netta nifina

ucf'fraga caryocatactes

umenius arquata

OeahSie oeanthe

Oriofus orio/us

andion haliaetus

anu/us biarrnicus

s/us ater

anis caeruleus

Deutscher Name

Raubwüqer

Schwarzstimwüiger

Rotkopfwüiger

Silbemnöwe

Sturmmöwe

Schwarzkopfmöwe

Mantelmöwe

wergmöwe

Lachmöwe

Uferschnepfe

Schlagschwirl

Rohrschwiri

Feldschwirf

Fichtenkreuzschnabel

Heidelerche

Sprosser

Nachtigall

Blaukehlchen

wergschnepfe

Samtente

rauerente

wergsäger

Gänsesäger

Mittelsäger

Bienenfresser

Grauammer

Schwarzmilan

Rotmilan

Bachstelze

Gebirgsstelze

itronenstelze

iesenschafstelze

Grauschnäpper

Kolbenente

annenhäher

Großer Brachvogel

Steinschmätzer

Pirol

Fischadler

Bartmeise

annenmeise

Blaumeise

IEG.VO
338W

nh.A

^/SRL jBArtSchV mpfindlfchkeit orkommenbzw.
. 1 JAnl 1, Sp. 3 egenuber Projekt- potenzielles Vor-

llstreng irkungen durch ommen im UR/
orh ch rhabeniebiet

^

^

^

^

./

^

^

v

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja
ja

^

ja
ja
ja
ja
ja
Ja
Ja
ja
Ja
ja

ja
ja
ja

Ja

ja
ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu enwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

Nahrungsgast

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

Nahrungsgast

Prüfung der Ver-
botstatbesünde
notwendig

nicht notwendig

nicht notoendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notoendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig
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Aktualisierung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
Bebauungsplan 33. 1 "Straße der Jugend' der Stadt Sassnitz

11. 08. 2021

Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprüfung für europäische Vogelarten

issenschaftlicher

anis cristatus

anis major

anis montanus

anispalustris

asserdomestiws

assei montanus

erdixperdix

emis apivorus

halacrocorax cartw

halampus lobatus

hasianus colchicus

hilomactius pugnax

hoenicurus ochrums

hoenicurus phoenicurus

hylloscopus collybita

hylloscopus sibilatrix

hylloscopus trochilus

icapica

icoidesmajor

iwidesmedius

icoidesminor

fcus canus

fcus viridis

od/ceps aurffus

od/ceps cristatus

odiceps griseigena

odiceps nigricollls

orzana parva

orzanaporzana

orzana pusilla

njnella modularis

sittacula krameri

yrrhula pyrrhula

a/fus aquaticus

ecurvimstra amsetta

egu/us ignicapillus

egu/us regu/us

emizpendulinus

Ripariariparia

jaxfcofa nibetra

ax/cofa torquata

jcolopax rusticola

eutscher Name EG-VO
3W97
nh.A

SRL
nh.1

ArtSchV mpfindlichkeit orkommen bzw.
nl 1, Sp. Sgegenüber Projekt- potenzieltes Vor-

streng Wirkungen durch kommen im UR/
ch rha ch rhaben ebiet

Haubenmeise

Kohlmeise

eidenmeise

Sumpfmeise

Haussperiing

Feldsperiing

Rebhuhn

espenbussard

Kormoran

Odinshühnchen

Fasan

Kampfläufer

Hausrotschwanz

Gartenrotschwanz

ilpzalp

aMlaubsänger

Fitis

Elster

Buntspecht

Mittelspecht

Kleinspecht

Grauspecht

Grünspecht

Ohrentaucher

Haubentaucher

Rothalstaucher

Schwaizhalstaucher

Kleines Sumpfhuhn/
Kleine Ralfe

ümpelsumpfhuhn

wergsumpfhuhn

Heckenbraunelte

Halsbandsittich

Gimpel

asserralle

Säbelschnabler

Sommeigoldhähnchen

intergoUhähnchen

Beutelmeise

Uferschwalbe

Braunkehlchen

Schwarzkehlchen

aldschnepfe

^

^

^

^

^

^

ja
ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
Ja
ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

nicht zu erwarten*

Nahrungsgast

kein Nachweis

kein Nachweis

Nahrungsgast

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

Nahrungsgast

Brutvogel

Brutvogel

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu envarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu enwarten*

nicht zu enwarten*

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu eiwarten*

Prüfung der Ver-
tstatbestände

otwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht nofwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht nohvendig

nicht notwendig

nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2

senschaftlicher

Serinus serinus

fffa europaea

S(eff?a albifrons

S(ema casp;a

Sfema hirundo

Stema paradisaea

S(ema sandvicensis

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sfrix a/uco

Stumus vulgaiis

y/w'a atricaoilla

Syh/la borin

SyMa communis

Sylvia curruca

SyMa nisoria

Tachybaptus ruficollis

Tadoma tadoma

Tringa glareola

Tringa ochropus

Tringa totanus

Troglodytes trogladytes

Turdus iliacus

Turdus menila

Turdus philomelos

Turduspilaris

Turcfus viscivonis

Tyto alba

Upupa epops

Uria aalge

Vanellus vanellus

Relevanzprüfung für europäische Vogelarten

ButscherName

Girlitz

Kleiber

wergseeschwalbe

Raubseeschwalbe

Flussseeschwalbe

Küstenseeschwalbe

Brandseeschwalbe

ürkentaube

urteltaube

Waldkauz

Star

Mönchsgrasmücke

Gartengrasmücke

Domgrasmücke

Klappergrasmücke

Sperbergrasmücke

wergtaucher

Brandgans

Bmchwasseriäufer

Waldwasseriäufer

Rotschenkel

aunkönig

Rotdrossel

msel

Singdrossel

WachoMerdrossel

Misteldrossel

Schleiereule

iedehopf

rottellumme

Kiebitz

(EG-VÖ
7

h. A

SRL
nh.1

^

^

^

^

^

^

^

BArtSchV
nl1, Sp.3

streng
ch

^

^

^

^

^

^

./

v

^

mpflndlfchkett
egenüber Projekt-
rkungen durch

orh mc h
ja

ja

ja

ja

ja

Ja
Ja
ja

ja
ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

Ja

Ja

ja

ja

ja

ja

Ja

Ja

ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

orkommen bzw.
tenzielles Vor-

ommen im UR/
orhaben lehret

kein Nachweis

Nahmngsgast

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

kein Nachweis

kein Nachweis

Nahrungsgast

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

Bmtvogel

nicht zu erwarten*

Bmtvogel

kein Nachweis

kein Nachweis

nicht zu erwarten*

nicht zu eiwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

nicht zu erwarten*

Prüfung der Ver-
botstatbestände
notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendig

nicht notwendig

nofwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

Eriäuterungen:
EG-VO 338/97: Verordnung Ober den Schutz von Exemplaren wildlebender T1er- und Pflanzenarten durch Obemachung des Handels
FFH-RL Anh. M: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Ftora-Habitat-Richtlinie
BArtSchV Anl. 1 Sp. 3; Art gellstet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung

(*) Ein Vorkommen als Brutvogel oder regelmäßiger Nahrungsgast ist auf Grund der Biotopausstattung und oder
der Verbreitung der Art nicht zu erwarten, zudem gelang während der Arterfassungen kein Nachweis.
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Es liegen Bestandserfassungen aus dem Zeitraum Mai bis Sep. 2010 zur Verfügung. Folgen-

de Erfassungen wurden durchgeführt:

Fledermauskartierun (5x Begehungen)

Quartiersuche durch Begehung des Gebäudebestandes und Suche nach Fledermäu-

sen, Fledermauskot und pot. Quartiermögtichkeiten

Suche nach Baumhöhlen und sonstigen Quartierstrukturen

Endoskopie von potentiellen Quartiermöglichkeiten

- Aus- und Einflugbeobachtungen (Zahlungen)

Detektorkartierung mit Lautanalyse zur Artbestimmung

X lobionte Käfer (1x Begehung)

Nachsuche von potentiellen Lebensstätten (Mulmhöhlen)

Endoskopie, Beprobung, makro- und mikroskopische Untersuchung

Am hibien (5x Begehungen)

nächtliche Begehungen mit Strahier, Sichtbeobachtungen und Verhören

Re tilien (5x Begehungen)

Begehungen von potentiellen Habitaten, Sichtbeobachtungen

Kontrolle von ausgelegten künstlichen Verstecken (20 Reptilienplots)

Vögel (5x Begehung)

Begehungen in den frühen Morgenstunden (Vogelstimmen)

Sichtbeobachtungen, Revierkartierung

Suche nach Baumhöhlen und Besiedlungskontrolle

Suche nach Freibrüternestern

Nistplatzsuche durch Begehung des Gebäudebestandes

Aus- und Einflugbeobachtungen

Im Juli und August 2012 (3x Begehungen) wurden die Erfassungsergebnisse von 2010 über-

prüft. Insbesondere die Anzahl der Brutpaare und Fledermausindividuen, die Gebäude nutz-

en und die Intensität der Nutzung des Plangebietes durch Fledermäuse (Einsatz von drei

Batcordern über 2x 3 Nächte).

Im Dezember 2012 bis Februar 2013 wurde eine Nachsuche und Bestandserfassung von

überwinternden Fledermäusen durchgeführt.

Im Juli und August 2021 wurden die Ergebnisse der Bestandserfassungen aus der Vergang-

enheit an Hand der Strukturveränderungen im Plangebiet neu bewertet und eine Nachkar-
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tierung von Vögeln (Sichtbeobachtung), Fledermaussommerquartieren (Detektorkartierung)

und Reptilien (Sichtbeobachtung, Nachsuche) durchgeführt.

Daneben wurde das mögliche Vorkommen und das Gefährdungspotential anderer geschütz-

ter oder gefährdeter Tier- und Pflanzenarten an Hand der Biotopausstattung und der Orts-

läge beurteilt.

4. Kartierungsergebnisse/ Potentialeinschätzung

4. 1 Fledermäuse

Bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden im Bereich des aktuellen Geltungsbereiches
keine Fledermausauartiere festgestellt. Dieses Ergebnis konnte in 2021 bestätigt werden.

Gebäude und Gehölze weisen aktuell keine Quartierbereiche auf. Einzelquartiere, die z. T.

täglich gewechselt und nur sporadisch genutzt werden, können jedoch nicht sicher ausge-
schlössen werden.

Mittels Detektoraufzeichnung und Lautanalyse konnten 2021 im Plangebiet zeitweise einzel-

ne jagende Individuen der Zwerg- und Mückenfledermaus festgestellt werden. Auf Grund des
rel. dichten Baumbestandes war eine Jagdhabitatnutzung zu erwarten.

4. 2 Xylobionte Käfer

Wie bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden keine Mulmhöhlungen in Gehölzen fest-

gestellt, so dass Vorkommen von z. B. Eremit oder Rosenkäfer ausgeschlossen werden kön-
nen. Auch in 2021 wurden im Plangebiet keine Mulmhöhlen festgestellt.

4.3 Amphibien

In der Vergangenheit gelang ein Einzelnachweis des Laubfrosches durch verhören. Aktuell

konnten keine Amphibienvorkommen belegt werden. Ein sporadisches Auftreten von einzel-

nen Amphibien kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

4.4 Reptilien

In der Vergangenheit konnten im Geltungsbereich des aktuellen Bebauungsplanes keine

Reptilien nachgewiesen werden. Auch aktuell gelang kein Nachweis. Entsprechend der Bio-

topausstattung und der Habitatansprüche der relevanten Arten ist lediglich ein Vorkommen
derWaldeidechse zu erwarten.
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4. 5 Vögel

Bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden im Bereich des aktuellen Geltungsbereiches

siedlungs- und waldtypische Vogelarten festgestellt. Bei den Begehungen in 2021 und auf

Grund der nicht wesentlich veränderten Vegetationsstruktur konnten keine weiteren Arten

nachgewiesen werden.

Tab. 3 Nachgewiesene Vogelarten

Art
Amsel

Bachstelze

Blaumeise

Buchfink

Hausrotschwanz

Haussperling

Kleiber

Mauersegler

Mehlschwalbe

Mönchsgrasmücke

Rauchschwalbe

Rotkehlchen

Zaunkönig

Zilpzalp

Satus2010

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Brutvogel im

Plangebiet

Umfeld, Nahrungsgast

Umfeld, Nahrungsgast

Plangebiet

Umfeld, Nahrungsgast

Umfeld, Nahrungsgast

Umfeld, Nahrungsgast

Umfeld, Nahrungsgast

Umfeld, Nahrungsgast

Umfeld, Nahrungsgast

Umfeld, Nahrungsgast

Umfeld, Nahrungsgast

Plangebiet

Plangebiet

Beobachtung in 2021

ja
ja

ja
ja
ja
Ja

Ja
ja
Ja

ja
ja

ja
ja
ja

4.6 Weitere Arten

Ein Vorkommen weiterer geschützter Arten ist auf Grund der Biotopausstattung und der

Ortslage nicht zu erwarten.

5. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen

ökologischen Funktionalität

Folgende Maßnahmen zur Abwendung der Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände sind vorgesehen und werden bei der weitergehenden Konfliktanalyse entsprech-

end berücksichtigt:

5. 1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

VM1 Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der

Vogelbrutzeit durchgeführt. Um auch sehr früh brütende Arten zu berücksichtigen,

umfasst dieser Zeitraum die Monate Oktober bis einschließlich Januar
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VM2 Minimierung der Emissionen der Außenbeleuchtungen auf das notwendige Maß und

Verwendung von insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen.

Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschränkung bzw.
Veränderungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebots, der Räuber-Beute-Beziehung-
en. Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Attraktiv auf Insek-
ten wirkt Licht im Ultraviolettbereich. Grundsätzlich gilt je geringer der Ultraviolett- und Blau-
anteil einer Lampe ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen. Im weißen
Lichtspektrum ist warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur <3000 Kelvin zu bevorzugen.
Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen:
- Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind abzulehnen
- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtungen)
- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen
- Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional Notwendigste reduzieren
- unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, Dunkelphasen
dazwischen so lang wie möglich (ggf. Bewegungsmelder)

- Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit weni-
ger Kunstlicht gewährleistet werden kann

- zielgerichtetes'Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck erfüllt
- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (z. B. kleiner

Grenzaustrittswinkel, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen und
Blendschutzvorrichtungen einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, Grundausrichtung von
oben nach unten

- Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten

VM3 Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden in-

dem reflexionsarmes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Auß-

enreflexionsgrad von maximal 15%. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon-
oder Terrassenbrüstungen aus Glas wird durch die Verwendung von halbtransparen-

ten Materialien wie z. B. Milchglas vermieden.

VM4 Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden keine Schächte ange-

legt, stattdessen erfolgt die Ableitung des Straßenabwassers offen bzw. in Entwäs-

serungsrinnen und in naturnah gestaltete Rückhaltebecken.

VM5 Um der Entwertung des Nahrungshabitats entgegenzuwirken, wird auf kommunalen

bzw. landeseigenen Freiflächen oder Flächen des Bundes auf die Ablage von Schur-
rasen verzichtet und stattdessen eine blütenreiche Mähwiese angelegt (eine jährliche

Mahd). Das Mähgut wird abgefahren.

5.2

keine

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

(CEF-Maßnahmen)
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Das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens wird

nachfolgend unter Berücksichtigung der vorangehend beschriebenen Vermeidungsmaßnah-

men untersucht. Aus Effektivitätsgründen und zur Vermeidung unnötiger Redundanzen wer-

den Aussagen, wo zutreffend, nicht artbezogen erläutert, sondern auf Artengruppen ange-

wendet. Werden Verbote erfüllt, wird überprüft, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzung-

en für die ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG in Uber-

einstimmung mit den Vorgaben des Art. 16 abs. 1 FFhl-RL vorliegen (d. h. Verweilen der Po-

pulationen betroffener Arten trotz Ausnahmeregelung in einem günstigen Erhaltungszu-

stand).

Grundlage für die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Beeinträch-

tigungen sind die aus den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

zusammenfassend abgeleiteten Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbote.

6. 1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3

i.V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädi un sverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwick-

lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion

der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störun sverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt.

6. 1. 1 Säugetiere

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

Sammelsteckbrief Fledermäuse

1 Grundinformationen

Arten im UG: ̂ ] nachgewiesen ^ potenziell möglich

Fledermäuse nutzen Spalten, Nischen, Nistkästen und Höhlen an Felsen, Bäumen und Gebäuden als Wochenstu-
ben, sonstige Sommerquartiere und - bei geringem Frost - als Winterquartiere. Einige Arten sind im Flachland auf
feuchte, unbeheizte, frostfreie und wenig genutzte Keller/ Bunker als Winterquartier angewiesen. Bei nächtlichen
Ja dflü en werden insektenreiche Flächen wie z. B. die Lufträume über Gewässern oder an Waldsäumen zur Nah-
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Sammelsteckbrief Fledermäuse
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

rungssuche angeflogen. Die Flugkomdore verlaufen häufig entlang von strukturellen und linearen Leitlinien wie
Waldrändern, Baumreihen, Hecken und Ufergehölzen von Gewässern.

Lokale Population:
Bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden im Bereich des aktuellen Geltungsbereiches keine Fledermausquar-
tiere festgestellt. Dieses Ergebnis konnte in 2021 bestätigt werden. Gebäude und Gehölze weisen aktuell keine
Quartierbereiche auf. Einzelquartiere, die z. T. täglich gewechselt und nur sporadisch genutzt werden, können je-
doch nicht sicher ausgeschlossen werden.
Mittels Detektoraufzeichnung und Lautanalyse konnten 2021 im Plangebiet zeitweise einzelne jagende Individuen
der Zwerg- und Mückenfledermaus festgestellt werden. Auf Grund des rel. dichten Baumbestandes war eine Jagd-
habitatnutzung zu erwarten.

Der Erhaltungszustand der lokalen Po ulation kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewer-
tet werden, denn Populationsparameter aus dem Umfeld sind nicht bekannt.
In der kontinentalen Region wird der Erhaltungszustand der in M-V häufigen und weit verbreiteten Arten wie folgt
bewertet: Zwerg-, Fransen-, Wasserfledermaus und Braunes Langohr - günstig, Mücken-, Rauhhaut-, Breitflügel-
fledermaus und Großer Abendsegler - ungünstig-unzureichend.

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Tötungen und Verletzung in Folge der Umsetzung der Planung können auf Grund fehlender Quartiervorkommen im
Konfliktbereich des Vorhabens ausgeschlossen werden.

d Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: -

d CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja |^| nein

2. 2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG
Erhebliche Störungen sind durch zunehmende Lichtemissionen möglich und durch den Verlust von Nahrungshabita-
ten.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Minimierung der Lichtemissionen der Außenbeleuchtungen auf das notwendige Maß und Verwendung von insekten-
/fledermausfreundlichen Lichtquellen.

Um der Entwertung des Nahrungshabitats entgegenzuwirken, wird auf kommunalen bzw. landeseigenen Freiflächen
oder Flächen des "Bundes auf die Ablage von Schurrasen verzichtet und stattdessen eine blütenreiche Mähwiese
angelegt (eine jährliche Mahd). Das Mähgutwird abgefahren.

D CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Störungsverbot ist erfüllt: D ja |Z| nein

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Ein Verlust von Lebensstätten in Folge der Umsetzung der Planung kann auf Grund des Fehlens von Quartieren im
Konfliktbereich des Vorhabens ausgeschlossen werden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: -

a CEF-Maßnahmen erforderlich: -
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Sammelsteckbrief Fledermäuse

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

nein

6.1.2 Amphibien

Sammelsteckbrief Amphibien
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen

Arten im UG: ̂  nachgewiesen ^ potenziell möglich

Der Laubfrosch beansprucht je nach saisonaler Aktivität sehr unterschiedliche aquatische und terrestrische Teille-
bensräume. Röhricht, Bäume und Sträucher dienen der Art häufig als Sitz- und Rufwarten. Geeignete Aquatische
Teillebensräume - Reproduktionshabitate stellen insbesondere Fischfreie, besonnte Kleingewässer (Tümpel, Weiher,
Druck-/Qualmwasserbereiche, Bracks, Flutmulden und Altwasser in Fluss- und Bachauen, zeitweilig überschwemmte
Grünlandsenken, auch Gewässer in Abbaugruben), Vegetationsreiche, amphibische Flach- und Wechselwasserzo-
nen (als Metamorphose- und Reifehabitat für juvenile Exemplare), Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften aus
Laichkräutern (Potamogeton spec.), Flutrasen (v. a. Glyceria fluitans), Sauergrasriede (Seggen, Binsen) sowie Röh-
richte. Als terrestrische Teillebensräume - Tagesverstecke, Nahrungshabitate dienen extensiv bewirtschafte Feucht-
und Nasswiesen als Nahrungslebensraum für heranwachsende und erwachsene Exemplare, Gehölzstreifen, Röh-
richte und gewässerbegleitende Hochstaudenfluren als Sitz- und Rufwarten außerhalb der Paarungszeit sowie als
Biotopverbundstrukturen und Auwälder, Feldgehölze, durchsonnte, feuchte Niederwälder und Landschilfbestände auf
grundwassernahen Standorten.

Lokale Population:
In der Vergangenheit gelang ein Einzelnachweis des Laubfrosches durch verhören. Aktuell konnten keine Amphibien-
vorkommen belegt werden. Ein sporadisches Auftreten von einzelnen Amphibien kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden.

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Laubfrosch, abgesehen von der Griesen Gegend und der Ueckermünder Heide,
flächendeckend vertreten,

Der Erhaltungszustand der lokalen Po ulation kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewertet
werden, denn Populationsparameter aus dem Umfeld sind nicht bekannt.

Für den Laubfrosch aus Mecklenburg-Vorpommern liegen abgesehen von qualitativen oder semiquantitativen Kartier-
ungserhebungen keine gezielten Bestandsuntersuchungen vor. Die Gefährdungseinschätzung basiert auf der andau-
ernden Verringerung der Anzahl geeigneter Laichhabitate. In vielen Gebieten ist die Mindestdichte von intakten Klein-
gewässem in der Landschaft bereits kritisch unterschritten. Dies wirkt sich mittelfristig dramatisch auf die Laubfrosch-
bestände aus. Der Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeografischen Region wird derzeit als ungün-
stig-unzureichend (sich verschlechternd) bewertet.

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Temporäre Einzelvorkommen insbesondere von vglw. wanderfreudigen Amphibienarten können nicht ausgeschlosen
werden. Ein erhöhtes Lebensrisiko besteht hinsichtlich der Anlage von als Kleintierfallen wirkenden Strukturen.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden keine Schächte angelegt, stattdessen erfolgt die Ableit-
ung des Straßenabwassers offen bzw. in Entwässerungsrinnen und in naturnah gestaltete Rückhaltebecken.

CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja nein
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Sammelsteckbrief Amphibien
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

2. 2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Störungen, d. h. Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken könn-
ten, besteht hinsichtlich der Anlage von als Kleintierfallen wirkenden Strukturen.

^] Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden keine Schächte angelegt, stattdessen erfolgt die Ableit-
ung des Straßenabwassers offen bzw. in Entwässerungsrinnen und in naturnah gestaltete Rückhaltebecken.

CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Störungsverbot ist erfüllt: l ja IZI nein

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 NrJ.i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Der Verlust von Fortpflanzungsstätten kann ausgeschlossen werden. Aus dem mehrere Jahre zurückliegenden Nach-
weis eines Einzelindividuums kann kein Lebensstättenverlust gefolgert werden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: -

CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein

6.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der

Vogelschutz-Richtlinie

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3
i.V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädi un sverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögel oder ihrer Ent-

wicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt wird.

Störun sverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt.
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Baumfreibrüter/ Gebüschbrüter/ Halboffenlandvögel
Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL

1 Grundinformationen

Art im UG: ̂  nachgewiesen |^ potenziell möglich

In der Gruppe der Baumfreibrüter sind allgemein verbreitete Vogelarten zusammengefasst, die für den Bau ihrer
Nester auf mittelgroße bis große Bäume angewiesen sind, jedoch an die direkte Umgebung ihrer Nester keine be-
sonderen Anforderungen stellen, da sie relativ große Reviere nutzen. Als Beispiele für Vertreter dieser Gruppe seien
Aaskrähe/ Nebelkrähe (Con/us corone) und Elster (Pica pica) genannt. Beide Arten sind sowohl in der Kulturland-
schaft als auch im Siedlungsbereich häufig. Als Standvögel bleiben sie das ganze Jahr in Ihrem Brutgebiet. Die
Nestbauaktivitäten können im Fall der Elster bereits ab Februar beginnen, die Brut beginnt ab Ende März.

Unter der Artengruppe der Gebüschbrüter werden hier Arten zusammengefasst, für die niedrige bis mittelhohe Ge-
hölzstrukturen das zentrale Brut- und Nahrungshabitat darstellen. Beispiele für Arten dieser Gruppe sind Fitis {Phyl-
loscopus trochilus), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Klappergrasmücke {Sylvia curruca), Mönchsgrasmücke {Sylvia
atricapilla), Gelbspötter [Hippolais icterina), Heckenbraunelle (Prunella modularis} und Zilpzalp (Phylloscopus collybi-
ta). In der Gruppe finden sich sowohl Freibrüter als auch Höhlenbrüter. Die Brutzeit beginnt bei der Heckenbraunelle,
der frühesten Art aus der Artengruppe ab Anfang April.

Unter der Artengruppe der Vögel halboffener Landschaften werden hier Singvogelarten zusammengefasst, für die
Gehölzbestände als Nisthabitat dient, die für die Nahrungssuche jedoch auf Offenlandbiotope wie Grünland, Acker
und Staudenfluren angewiesen sind. Beispiele für solche Arten sind, Goldammer (Emberiza cithnella), Hänfling (Car-
duelis cannabina) und Stieglitz (Carduelis carduelis). Die Revierbesetzung beginnt bei der frühesten Art dieser Grup-
pe, der Goldammer, ab Mitte Februar, die Brut beginnt ab Mitte April.

Lokale Population:
Bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden im Bereich des aktuellen Geltungsbereiches siedlungs- und wald-
typische Vogelarten festgestellt (Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Hausrotschwanz, Haussperling, Kleiber,
Mauersegler, Mehlschwalbe, Mönchsgrasmücke, Rauchschwalbe, Zaunkönig und Zilpzalp). Bei den Begehungen in
2021 und auf Grund der nicht wesentlich veränderten Vegetationsstruktur konnten keine weiteren Arten nachgewie-
sen werden.

Der Erhaltungszustand der lokalen Po ulation kann im Plangebiet nicht sicher bewertet werden, da Popu-
lationsparameter aus dem Umfeld nicht bekannt sind. Der Deutschlandtrend (12 Jahre) des Bestandes wird wie
folgt angegeben: Amsel - leichte Zunahme, Bachstelze - stabil, Blaumeise - Zunahme, Buchfink - stabil, Hausrot-
schwänz - stabil, Haussperling - Zunahme, Kleiber - Zunahme, Mauersegler - moderate Abnahme, Mehlschwalbe -
stabil, Mönchsgrasmücke - Zunahme, Rauchschwalbe - stabil, Rotkehlchen - leichte Zunahme, Zaunkönig - stabil
und Zilpzalp - Zunahme.

2. 1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Mit der Tötung oder Verletzung von Individuen (Nestlingen) muss insbesondere bei Gehölzrodungen in der Brutperi-
öde gerechnet werden. Zudem durch Kollision mit Glasscheiben von Gebäuden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt. Um
auch sehr früh brütende Arten zu berücksichtigen, umfasst dieser Zeitraum die Monate Oktober bis einschließlich
Januar.

Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden in-dem reflexionsarmes Glas ver-
wendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15%. Eine für Vögel gefährliche
Durchsicht an Balkon- oder Terrassen brüstungen aus Glas wird durch die Verwendung von halbtransparenten Ma-
terialien wie z. B. Milchglas vermieden.

D CEF-Maßnahmen erforderlich: -

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja nein
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2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnten sind insbe-
sondere möglich, wenn Gehölzrodungen während der Brutzeit durchgeführt werden. Außerdem sind Kollisionen mit
Glasflächen/ Scheiben möglich. Zudem ist zu erwarten, dass es zu einem Verlust von Nahrungshabitaten komm
bzw. deren Eignung abnimmt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt. Um
auch sehr früh brütende Arten zu berücksichtigen, umfasst dieser Zeitraum die Monate Oktober bis einschließlich
Januar.

Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden in-dem reflexionsarmes Glas ver-
wendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15%. Eine für Vögel gefährliche
Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus Glas wird durch die Verwendung von halbtransparenten Ma-
terialien wie z. B. Milchglas vermieden.

Um der Entwertung des Nahrungshabitats entgegenzuwirken, wird auf kommunalen bzw, landeseigenen Freiflächen
oder Flächen des'Bundes auf die Ablage von Schurrasen verzichtet und stattdessen eine blütenreiche Mähwiese
angelegt (eine jährliche Mahd). Das Mähgutwird abgefahren.

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: l ja nein

2. 3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist zudem durch Gehölzrodungen mög-
lich.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt. Um
auch sehr früh brütende Arten zu berücksichtigen, umfasst dieser Zeitraum die Monate Oktober bis einschließlich
Januar.

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja nein

6.3 Bestand und Betroffenheit weiterer geschützter Arten, die keinen gemein-

schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen

Nachfolgend werden die im Untersuchungsraum potentiell vorkommenden geschützten Tier-

arten oder Gruppen, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. Art.

1 Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, aufgeführt:

keine.
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Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen kann auch der hinreichende

Schutz dieser Tierarten gewährleistet werden.

7. Gutachterliches Fazit

Bei Durchführung der o. g. Vermeidungsmaßnahmen kann dem Eintreten einschlägiger Ver-

botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG effektiv begegnet werden. Das Vorhaben ist

somit nach den Maßgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG zulässig.
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